
1978 1985 1990 1995 1996

Bundesrepublik 0,047 0,047 0,091 0,100 0,086

Frankreich 0,032 0,034 0,056 0,060 0,057

Italien 0,043 0,062 0,098 0,093 0,101

Japan 0,062 0,095 0,122 0,185 0,157

Großbritannien 0,038 0,042 0,071 0,068 0,065

USA 0,028 0,052 0,048 0,047 0,046

Quelle: IEA (1998, S. 52)
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Kurzfassung

Die Elektrizitätswirtschaft steht wieder im Fokus des öffentlichen
Interesses. In diesem Artikel wird aus neoinstitutionalistischer Per-
spektive untersucht, wie sich die wichtigsten institutionellen Regeln
der Elektrizitätswirtschaft entwickelt haben und wie versucht wurde,
diese Regeln im Zuge der Liberalisierung zu zerschlagen. Es wird dar-
über hinaus aufgezeigt, wie im Zuge der Liberalisierung eine gewisse
Reinstitutionalisierung stattfindet.

Abstact

Again the electricity industry has refocused public attention. From the
perspective of sociological neoinstitutionalism this article carries out
research on the following issues: The emergence of the most important
institutionalised rules in this industry and the attempt to annihilate
these institutions during the liberalisation process. Furthermore it is
shown, how in the course of liberalisation some kind of reinstitution-
alisation occurs.

1 Das Ausgangsproblem:
Die Elektrizitätswirtschaft gerät in Misskredit

Elektrizität und Elektrizitätswirtschaft erweisen sich oftmals erst dann
als gesellschaftliches Problem, wenn der Strom einmal ausfällt und die
Elektrizitätswirtschaft offensichtlich versagt hat. Als im August 2003 in
den USA die Stromversorgung in weiten Bereichen zusammenbrach,
wurde dort das Problem Versorgungssicherheit wieder auf die politi-
sche Agenda gesetzt und die Frage nach notwendigen und versäumten
Investitionen in die technische Infrastruktur – insbesondere in das Über-
tragungsnetz – aufgeworfen. Zwei Wochen später mussten die Einwohner
Londons erfahren, was es bedeutet, wenn die Stromversorgung zu-
sammenbricht: Zur Rush-Hour waren dort aufgrund veralteter Energiever-
sorgungsanlagen 150 000 Haushalte, 800 U-Bahn-Züge, 1 000 normale
Streckenzüge, 250 000 Fahrgäste und 270 Verkehrsampeln ohne Strom2.

Die Stromversorgung hatte sich in beiden Ländern als fragiler erwiesen,
als angenommen worden war, und in beiden Fällen stellten sich die unter-
lassenen Ersatzinvestitionen in die technische Infrastruktur auch als ei-
ne Form des Marktversagens der in diesen Ländern bereits deregulier-
ten Energiewirtschaft heraus. Bis zum Jahr 2005 erschienen in der
BRD solche Stromausfälle aufgrund der engmaschigen Netzstruktur
der Stromversorgung nahezu ausgeschlossen. Als allerdings Ende 2005
im Münsterland infolge des ersten Schneefalls gleich reihenweise Strom-
masten umknickten, wurde die Versorgungssicherheit als Mythos der
deutschen Elektrizitätswirtschaft entlarvt: Tausende Menschen mussten
in Turnhallen campieren, Bundeswehr und technisches Hilfswerk si-
cherten die Versorgung der Bevölkerung mit heißen Suppen, Landwirte
schleppten das Wasser für Kühe und Schweine in Eimern heran, weil die
Pumpen streikten und Notstromaggregate nicht im erforderlichen Aus-
maß zur Verfügung standen.3 Auch in der Bundesrepublik sind also
Unterlassungssünden zu verzeichnen. Es erscheint daher mehr und
mehr plausibel, dass eine Vermeidung von Unterinvestitionen keineswegs
per se durch die „unsichtbare Hand des Marktes“ gewährleistet werden
kann, gerade im Zuge von Deregulierung und Liberalisierung der Ener-
giewirtschaften traten die Versäumnisse offen zu Tage: Nicht nur in
den USA und in Großbritannien, auch in der Bundesrepublik haben die
Versorgungsunternehmen ihre Investitionen in den Neubau von Kraftwer-
ken und Netzen merklich reduziert und seit langem statt dessen – vor al-
lem auch mit Hilfe überhöhter Preisfestsetzungen (vgl. Tab. 1) – die
Steigerung der Renditen vorangetrieben. Angesichts der jüngsten Strom-
ausfälle4 rückt daher der öffentliche Auftrag der Energieversorgung
wieder verstärkt in das Zentrum der Diskussionen.
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3 vgl. DER SPIEGEL, Nr. 49, 05.12.2005, S. 92-94
4 Während ich die Korrekturfahnen dieses Artikels lese, kommt es zu einem weiteren gravierenden Stromausfall: Eine Panne

im Emsland lässt in weiten Teilen Europas den Strom ausfallen. Vgl. BEIN, HANS-WILLY: Der schwarze Kontinent. In: SZ, 6. No-
vember 2006, S. 2

1 Der Artikel beruht auf der Dissertation des Autors: Die Institutionalisierung eines organisationalen Feldes – das Beispiel der
Elektrizitätswirtschaft, BTU Cottbus, 2006.

2 vgl. KIELINGER, THOMAS: Dunkel war’s, der Mars schien helle. Auch die Briten leiden unter einem verwahrlosten Stromnetz
– mit Humor, versteht sich. In.: DIE WELT, 30. August 2003, S. 1

Tabelle 1:
Internationale Industriestrompreise in US Doller/KWh 1978-1996
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Die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft kann aus unterschied-
lichen theoriegeleiteten Blickwinkeln erklärt werden, die hier gewähl-
te theoretische Position ist die des neoinstitutionalistischen Ansatzes.

2 Der theoretische Bezugsrahmen:
Neoinstitutionalistische Ansätze der Soziologie

Neben den stark an Positionen des methodologischen Individualismus
orientierten Ansätzen, die verallgemeinerte Regeln und Verfahren
als Ergebnis der Handlungen autonomer Subjekte und normalerweise
zwingend unter Ausblendung der sozialen Konstitution individueller
Akteure darstellen (KAPPELHOFF 1997, S. 220), wurde vor allem
von amerikanischen Soziologen mit dem neoinstitutionalistischen An-
satz der Organisationstheorie ein Theorieversprechen (SCHNEIDER
1987) unterbreitet, das zu einigen Hoffnungen Anlass gibt. Theoriever-
sprechen deshalb, weil der neoinstitutionalistische Ansatz zumindest
zur Zeit noch keine in sich geschlossene Theorie anbietet (ALDRICH
1992, DONALDSON 1995), er vermag dies schon deshalb nicht, weil
das verwendete Konzept der Institutionalisierung keineswegs stabil er-
scheint und auch nicht konsequent beibehalten wird. Dennoch befin-
det sich der Neoinstitutionalismus „im Aufwind“ und weltweit werden
an ihn „die größten Hoffnungen geknüpft“ (ORTMANN u. a. 1997, S.
28). Anstatt die Existenz von Organisationen und organisationalen Ele-
menten zum Ergebnis purer Rationalität zu erklären, das sich im Zu-
ge von Kostenminimierungen oder Nutzenmaximierungen einstellt,
bricht der neoinstitutionalistischen Ansatz der Organisationstheorie
Invarianzen (GALTUNG 1978) auf, indem er zunächst die als selbstver-
ständlich erachtete Verknüpfung von Organisation und Rationalität in
Frage stellt. Strukturelle Elemente von Organisationen, deren Existenz
in der Organisationswirklichkeit üblicherweise damit begründet wird,
dass sie eben technisch-rational seien, werden von den Neoinstitutio-
nalisten dahingehend denunziert, dass sie „rational“ gerade nur inso-
fern sind, als sie dem von den Akteuren eines organisationalen Set-
tings geteilten Glauben an ihre vermeintliche Rationalität entsprechen
oder eine Ideologie bedienen, die eben diese Elemente zu technisch-
rationalen erklärt. Somit kann der Neoinstitutionalismus auch als
Kritik an den vor allem vom Ökonomismus geprägten organisations-
theoretischen Ansätzen verstanden werden. In der Kontingenztheorie,
dem Ressourcen-Abhängigkeits-Ansatz, der Populationsökologie oder
der Transaktionskostentheorie stellt die Ökonomie den wesentlichen
oftmals einzigen Bezugspunkt der Analyse dar, andere gesellschaftli-
che Einflüsse werden regelmäßig ausgeblendet: Dagegen versuchen
die Neoinstitutionalisten die gesellschaftliche Einbettung von Organi-
sationen in den Blick zu nehmen, da nach Auffassung der Neoinstitu-
tionalisten Organisation und Gesellschaft unauflöslich miteinander
verbunden sind, verbunden durch „Institutionen“.

Als programmbildend für den neoinstitutionalistischen Ansatz hat
sich vor allem der Aufsatz „Institutional Organizations: Formal Struc-
ture as Myth and Ceremony“ von John Meyer und Brian Rowan (1977)
erwiesen. Meyer und Rowan entdeckten im Rahmen des Forschungs-
programms „Environment for Teaching“ während der 70er Jahre des
vorigen Jahrhunderts, dass der von der Kontingenztheorie behaupte-
te Zusammenhang zwischen verwendeter Technologie und formaler

Organisationsstruktur in ihren Untersuchungen nicht auffindbar war,
statt dessen – so fanden sie heraus – entspricht die formale Organi-
sationsstruktur Anforderungen, die von der Organisationsumwelt
gegenüber der jeweiligen Organisation erhoben werden. Organisatio-
nen, so schlossen die Institutionalisten, entwickeln ihre Strukturen
entsprechend den Anforderungen und den Erwartungen, die von der
Organisationsumwelt ihnen gegenüber mehr oder weniger deutlich ar-
tikuliert werden. Organisationale Elemente werden – unabhängig
davon, ob sie die Effizienz der Organisation erhöhen oder nicht – über-
nommen, wenn sie den Organisationen Legitimität verschaffen, da sie
der Erwartungshaltung der Umwelt gegenüber der Organisation ent-
sprechen. Organisationen, so folgern Meyer und Rowan, scheren sich
weniger um die Effizienz ihrer Organisationsstrukturen, sie achten
aber sehr wohl darauf, ob diese Strukturen ihre Legitimität erhöhen.
Organisationsstrukturen sind nach Auffassung der Institutionalisten
nicht oder zumindest nicht in erster Linie rationale Werkzeuge aus
dem Handwerkskasten des Managers, sie dienen auch nur vorder-
gründig der Koordination der Beziehung Umwelt-Organisation oder
der Beziehungen in Organisationen, wie dies von der Kontingenzthe-
orie behauptet wurde, sondern Organisationsstrukturen sind statt
dessen vor allem Ausdruck von Erwartungen und Regeln, denen Or-
ganisationen sich ausgesetzt sehen und die für sie einen verbindlichen
Charakter aufweisen (MEYER und ROWAN 1977, S. 343). Organisatio-
nen folgen demnach den in der Organisationsumwelt rationalisierten
institutionalisierten Regeln, denn diese Regeln sind Ausdruck ratio-
nalisierter Mythen und geben vor, auf welche Weise Organisationen
ihre sozialen Zielsetzungen zu verfolgen haben. Beispiele solcher ra-
tionalisierter und institutionalisierter Mythen (also Institutionen)
der Organisationsumwelt sind etwa Professionen, die aus Ausbil-
dungsgängen, Zertifikaten, gesetzlichen Vorschriften, Lizenzen und
Erwartungen den Mythos einer rationalen Berufsausübung konstitu-
ieren und Organisationen dazu anhalten, Träger solcher Qualifikatio-
nen einzustellen, da auf diese Weise der Erwartungshaltung in der Or-
ganisationsumwelt genügt werden kann, oder Organisationsprogram-
me, wie etwa das Rechnungswesen, das regelt, welchen betrieblichen
Prozessen Wert zugeschrieben wird, und welchen nicht. Das Unterneh-
men wird daher seine kaufmännische Solidität anhand testierter Er-
gebnisrechnungen und Bilanzen nachweisen, entsprechend den insti-
tutionalisierten Regeln.

Anliegen des Neoinstitutionalismus ist es seitdem, eine „neue For-
schungsperspektive“ (DiMAGGIO und POWELL 1991, S. 10) für die Or-
ganisationsforschung zu entwickeln, indem der bislang vorherrschen-
den Effizienzperspektive ein auf Fragen der Legitimität ausgerichte-
tes Forschungsprogramm entgegengestellt wird. Im Gegensatz zu
den stark am methodischen Individualismus orientierten Ansätzen der
Wirtschafts- und Politikwissenschaften gehen die Neoinstitutionalisten
nicht von der Annahme eines vollkommen rational handelnden Akteurs
aus.5 Nach Meyer und Rowan sind Organisationen eben nicht Resultat
von Optimierungsentscheidungen, von Umweltanpassungen oder Se-
lektionsprozessen, sondern Reflex rationalisierter institutioneller Re-

82

5 Zwar verzichtet die Transaktionskostentheorie – als derzeit wohl populärster am methodischen Individualismus orientierter
Forschungsansatz – scheinbar souverän auf das Modell des rational kalkulierenden Entscheiders, allerdings gelingt es ihr nicht,
dieses Programm auch durchzuhalten, denn letztlich verwandelt sie die Entscheidungsfindung wieder in ein Kostenminimie-
rungsprogramm nach neoklassischem Vorbild. Reinhard Seltens lakonischer Kommentar hierzu lautet: „In the transaction cost
approach (WILLIAMSON 1985) much emphasis is put on bounded rationality, but only verbally“ (SELTEN 1990, S. 651).
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geln. Dieser Ansatz wird als Neoinstitutionalismus bezeichnet, weil er
die enorme Bindewirkung solchermaßen rationalisierter institutio-
nalisierter Mythen auf Organisationen thematisiert. Diese Mythen
(Institutionen) liegen wie (organisationale) Bausteine in der sozialen
Landschaft herum und müssen von Organisationen in ihr Gebäude in-
tegriert werden: „And because these building blocks are considered
proper, adequate, rational and necessary, organizations must incorpo-
rate them to avoid illegitimacy“ (MEYER und ROWAN 1977, S. 345).

Das heißt aber auch, dass viele der in Organisationen aufzufindenden
Praktiken, Verfahrensweisen, Stellen, Strukturen und Programme ge-
schaffen werden, um Erfordernissen der öffentlichen Meinung, Vorstel-
lungen wichtiger Stake-holder oder Gesetzen zu genügen. Sie werden
– unabhängig von ihren Auswirkungen auf die organisationale Perfor-
mance – adaptiert, um den gesellschaftlichen Vorstellungen zu ent-
sprechen, die vorschreiben, wie Organisationen generell gestaltet
sein sollen. Organisationen, so die These von Meyer und Rowan, ent-
wickeln sich nicht aufgrund eines Wettbewerbs, der effiziente und in-
effiziente Unternehmen voneinander scheidet, sondern vor allem auf-
grund von Regeln, Erwartungen und Anforderungen die in der Umwelt
der Organisationen definiert werden.

Lässt man die eingangs skizzierte Situation der Elektrizitätswirt-
schaft Revue passieren, so kristallisieren sich – vor dem Hintergrund
des neoinstitutionalistischen Ansatzes – zwei Probleme heraus, die es
wert sind, genauer untersucht zu werden.

Erstens muss die erstaunliche Stabilität der Branche – über Jahrzehn-
te hinweg blieb die Unternehmens- und Verbändestruktur nahezu unver-
ändert – erklärt werden. Vor allem wurde das grundlegende Paradigma
der Elektrizitätswirtschaft, dass Strom am günstigsten in Großkraftwer-
ken erzeugt und dann mittels eines Übertragungsnetzes zu den Verbrau-
chern transportiert werden müsse, niemals angetastet, so dass in der
„engineering community“ der Eindruck entstand, ausschließlich so
könne eine effiziente Stromversorgung gewährleistet werden. Wie Mark
Granovetter und Patrick McGuire (1998) gezeigt haben, beruht diese Zu-
schreibung von Effizienz nicht auf der tatsächlich erwiesenen Überle-
genheit dieser Form von Elektrizitätswirtschaft über andere dezentra-
ler ausgerichtete Konzepte der Stromversorgung, sondern vor allem auf
einem Effizienzmythos, der dieser Form der Elektrizitätswirtschaft
anhaftet. Die Entstehung der innerhalb der „engineering community“
geteilten Überzeugung, dass Elektrizitätswirtschaft ausschließlich auf
diese Weise organisiert werden könne, stellt eine Institutionalisierung
dar, die es nachzuvollziehen gilt (Abschnitt 3).

Zweitens wurde mit der Umsetzung der EG-Binnenmarktrichtlinie in na-
tionales Recht im Jahr 1998 die Liberalisierung der Energiewirtschaft
eingeleitet. Diese hat zumindest einstweilen nicht die Ergebnisse er-
bracht, die von ihren Anhängern erwartet wurden. Weder hat sich die
Marktstruktur durch den Markteintritt neuer Wettbewerber grundlegend
verändert – im Gegenteil, die Marktkonzentration nahm noch deutlich
zu –, noch entwickelten sich die Preise in die prognostizierte Richtung:
Nach einem kurzfristigen Preisverfall stiegen die Strompreise wieder
deutlich und dauerhaft. Ein Ende der Preissteigerung ist einstweilen
nicht abzusehen. Obwohl mit der Liberalisierung der Elektrizitätswirt-
schaft die enge Verknüpfung von Stromerzeugung und Netzbetrieb bei

83

6 Weite Institutionalisierungen, die hier nicht dargestellt werden können, sind: die vertikale Integration der elektrizitätswirtschaft-
lichen Wartekette, die umfangreiche Selbstorganisation der Elektrizitätswirtschaft sowie die „Sozialpartnerschaft“ der ener-
giewirtschaftlichen Tarifvertragsparteien.

den EVU gelockert wurde und – zumindest potentiell – ein Mehr an Wett-
bewerb möglich schien, orientiert sich die Elektrizitätswirtschaft nach
wie vor an dem tradierten institutionalisierten Muster. Nachdem selbst
leidenschaftliche Anhänger der Liberalisierung einstweilen ein Aus-
bleiben der in Aussicht gestellten Liberalisierungserfolge konstatieren
müssen, ist zu fragen, weshalb das Beharrungsvermögen der Elektrizi-
tätswirtschaft sich als dergestalt ausgeprägt erweist (Abschnitt 4).

3 Die wesentlichen Institutionen
der Elektrizitätswirtschaft

Institutionen sind also verallgemeinerte Verfahren der Praxis, deren
Geltung innerhalb sozialer Systeme – hier der Elektrizitätswirtschaft
– die größtmögliche nämlich allgemeine Ausdehnung zukommt und
die im Zweifel so ausgelegt sind, das nicht kampf- und kostenlos von
ihnen abgewichen werden kann. Zwei bedeutende Institutionalisierun-
gen der Elektrizitätswirtschaft sollen im folgenden dargestellt werden:
Da ist zum einen die Institution der Großkrafterzeugung und Verbund-
wirtschaft und zum anderen die Logik der abgeschlossenen Versor-
gungsgebiete.6

3.1 Großkrafterzeugung und Verbundwirtschaft

Mit den Richtlinien für den „Bau großer Elektrizitätswerke“ veröffent-
lichte Georg Klingenberg (1913 und 1914) am Vorabend des ersten
Weltkriegs das grundlegende elektrizitätswirtschaftliche Konzept des
20sten Jahrhunderts, ein Konzept, das im Jahrzehnt nach dem ersten
Weltkrieg zum nahezu unangreifbaren Dogma wurde. Dieses Kon-
zept beruhte zum einen auf der Idee der „Großkrafterzeugung“, die ei-
ne Stromerzeugung in Großkraftwerken, eine koordinierte Einsatzpla-
nung der Primärenergieträger sowie die Optimierung des Kraftwerks-
einsatzes – gestaffelt nach Grund-, Mittel- und Spitzenlastkraftwerken
– vorsah. Zum anderen wurde die Idee der Stromerzeugung in Groß-
kraftwerken ergänzt um die Idee der Übertragung der elektrischen Ar-
beit über weite Strecken mittels eines Hochspannungsnetzes sowie
der angebots- und bedarfsausgleichenden „Verbundwirtschaft“. Damit
wurde der Grundstein für eine „Doktrin der „economies of scale“ ge-
legt, welche die Elektrizitätswirtschaft seither stärker prägen sollte,
als alle anderen Wirtschaftsbereiche. Diese neue Lehre der Strom-
erzeugung in Großkraftwerken und die Verteilung über ein Verbund-
netz wurde – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht mehr in Fra-
ge gestellt und bestimmte nicht nur den technisch-ökonomischen son-
dern auch den politischen Diskurs, da sie ein erfolgversprechendes
Modell zur Erzielung niedriger Strompreise bereitstellte.

Klingenbergs Plan gewinnt seine Überzeugungskraft aufgrund der Be-
rücksichtigung technischer, ökonomischer und organisatorischer Di-
mensionen (KLINGENBERG 1916, S. 317f. und 345f.); er versucht, die
heterogenen Aspekte der Elektrizitätswirtschaft zusammenzudenken:
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(1) Im Gebiet Preußens sowie der nördlichen Bundesstaaten sollten
im Zeitraum von 1916-1926 zwischen 25 bis 30 Großkraftwerke je-
weils mit einer installierten Leistung zwischen 30 und 100 MW er-
richtet und diese Kraftwerke mit 100kV-Hochspannungsleitungen
untereinander verbunden werden. Diese Dimensionierung reichte
bis an die Grenzen des damals technisch Erreichbaren heran, ja,
teilweise wurden Lösungen vorgeschlagen, die technisch noch gar
nicht erprobt waren. Diese neuen Großkraftwerke sollten als
Fremdversorger elektrische Energie an die bestehenden Versor-
gungsunternehmen liefern – deren eigene Erzeugungskapazitäten,
in der Regel mittelgroße und kleinere Kraftwerke, sollten auf dem
damals erreichten Ausbaustand gewissermaßen eingefroren bezie-
hungsweise zurückgebaut werden. Ihnen sollte nur noch die Rolle
der Deckung kurzfristiger Verbrauchsspitzen zukommen.

(2) Klingenberg war – aufgrund seines enormen Detailwissens – in
der Lage, die ökonomischen Vorteile seines Planes zu substanti-
ieren. So zeigte er in detaillierten Berechnungen auf, dass in die-
sem System der gekuppelten Großkraftwerke die Kilowattstunde
um 0,41 Pf/kWh günstiger produziert werden könne, als im kosten-
günstigsten System der herkömmlichen Versorgungsinseln.

(3) Aufgrund der größeren Erzeugungskapazität – so Klingenberg –
könnten die spezifischen Investitionskosten, also die Kosten je
Kilowattstunde installierter Leistung, gesenkt werden. Dies wiede-
rum würde zu einer Reduzierung des Fixkostenanteils je erzeug-
ter Kilowattstunde und damit zu einer Fixkostendegression füh-
ren. Außerdem könnte durch die Verwendung größerer Bauteile
(vor allem bei Kesseln und Generatoren) eine bessere energetische
Ausnutzung des Brennstoffs erreicht und damit eine weitere Ko-
stensenkung erzielt werden.

(4) Eine weitere Einsparmöglichkeit sah Klingenberg im so genannten
Belastungsausgleich. Da größere Kraftwerke oder gar ein System
gekuppelter Kraftwerke notwendigerweise auch ein größeres Ge-
biet versorgen würden und damit über eine höhere Anzahl ver-
schiedenartiger Abnehmer mit verschiedenen Verbrauchscharak-
teristika verfügten (etwa Licht- und Kraftstromabnehmer sowie
den Bahnbetrieb), versuchte Klingenberg eine weitreichendere
Mischung der Verbraucher zu erreichen, da die Verbrauchsspitzen
von Licht-, Kraft-, und Bahnstrom-Verbrauchern zeitlich in der Re-
gel nicht übereinstimmten und sich daher nicht addierten. Auf die-
se Weise würde, so Klingenberg, eine bessere Ausnutzung der ein-
zelnen Kraftwerke zu erreichen sein.

(5) Auch mussten nicht mehr in jedem Kraftwerk Reservemaschinen
für den Fall des Ausfalls der jeweils größten Erzeugungseinheit
vorhanden sein, da Ersatz der Erzeugungskapazität im gekuppel-
ten System minimiert und daher die Anlagekosten insgesamt re-
duziert werden könnten.

(6) Schließlich fielen zwar durch die erforderlichen Hochspannungs-
leitungen zusätzliche Kosten an, diese würden jedoch aufgrund
der entfallenden Kosten für Reservehaltung und günstigerer Er-
zeugungskosten mehr als aufgewogen.

Durch eine preiswertere Stromproduktion in Großkraftwerken – so
das Kalkül – würden Anreize für die Versorgungsunternehmen ge-
schaffen, auf Fremdbezug von elektrischer Energie anstatt wie bisher
auf Eigenproduktion zu setzten, da letztere aufgrund der ungünstige-
ren Kostenrelation sich als insgesamt unvorteilhaft erweisen würde.

Selbst unter Berücksichtigung der Übertragungskosten bestünde für
die Versorgungsunternehmen und industriellen Eigenverbraucher die
Möglichkeit, Energie günstiger zu beziehen, als diese von ihnen selbst
hergestellt werden könnte.

Klingenberg erweist sich ganz als „institutional entrepreneur“ (DiMAG-
GIO 1988), der einerseits mit dem Konzept der Stromerzeugung in
Großkraftwerken den Weg zu einer – aufgrund von Fixkostendegres-
sion und Steigerung des Wirkungsgrades – kostengünstigern Pro-
duktion von Strom wies. Andererseits entwickelte er mit dem Konzept
der Verbundwirtschaft die Idee der Integration aller Erzeugungskapa-
zitäten innerhalb eines Systems gekuppelter Produktionsanlagen,
das einen effizienteren Einsatz von Kraftwerken aufgrund des Bela-
stungsausgleichs ermöglichen sollte. Diese Idee traf innerhalb der „en-
gineering community“ der Elektrotechniker zwar auf Zustimmung
und prägte nachhaltig den Denkstil der Elektrotechnik, wurde aber ins-
besondere von den Stadtwerken, die eher dem Konzept der Nahkraft-
werke anhingen, und den Vertretern der Kraft-Wärme-Kopplung vehe-
ment abgelehnt. Da sich Stadtwerke und Befürworter der Kraft-Wär-
me-Kopplung jedoch gegenseitig blockierten, setzte sich schließlich vor
allem auch mit starker Unterstützung der Reichsregierung und der
Bundesstaaten eine „abgespeckte“ Version des klingenbergschen Kon-
zepts durch. Es entstanden eine Reihe großer (oft staatlicher) Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen (Badenwerk, Bayernwerk, Preußen-
Elektra etc.), die als machtvolle Akteure ihr Versorgungsgebiet domi-
nierten und die Stadt- und Überlandwerke hinsichtlich ihrer Bedeutung
stark eingrenzten. Das sich zu dieser Zeit an den Hochschulen entwick-
elnde Fach der Elektrizitätswirtschaft vertrat nachdrücklich die Ideen
der Großkraft- und Verbundwirtschaft und lieferte den großen Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen den benötigten Nachwuchs, der dann
wiederum den Ausbau von Großkraft- und Verbundwirtschaft forcier-
te, was zur Verriegelung der Großkraft- und Verbundwirtschaft nach-
haltig beitrug.

Großkraftwirtschaft und Verbundbetrieb können in der Elektrizitäts-
wirtschaft etwa seit 1926 als institutionalisiert angesehen werden.
Einträge in Lexika definieren Elektrizitätswirtschaft seitdem als Sys-
tem der Großkraft- und Verbundwirtschaft, ganz so, als handele es sich
dabei um Synonyme. Substantiierte Kritik, die belegt, dass die Über-
legenheit des etablierten Systems sich weder im Hinblick auf die kos-
tengünstige Erzeugung noch im Hinblick auf den Belastungsausgleich
belegen lasse, konnte die Akteure nicht mehr erschüttern; sie wurde
entweder negiert oder aber unterlaufen, gleichzeitig wurde der weite-
re Ausbau des Verbundsystems forciert. Die Überzeugung, dass der
eingeschlagene Weg der einzig richtige sei, wird innerhalb der „engi-
neering community“ nicht mehr hinterfragt. Sie schlägt sich nicht
nur in den Unternehmenspolitiken der Verbundunternehmen nieder,
sondern findet ihren Ausdruck auch in den wirtschaftspolitischen
Vorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft, das den Trend,
immer größere Erzeugungseinheiten zu errichten, durch seine Erlas-
se noch forciert.
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3.2 Die Logik der abgeschlossenen Versorgungsgebiete

Mit der Etablierung der Großkraftwirtschaft und dem Aufbau von
Großunternehmen wurde geradezu zwangsläufig ein Konflikt hervor-
gerufen, der zeitweise einen regelrechten Kleinkrieg zwischen den Ver-
sorgungsunternehmen auslöste. Entsprechend der Logik der Groß-
kraftwirtschaft, mussten die großen Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, nachdem sie ihre Kraftwerkskapazitäten erweitert hatten, versu-
chen, neue Verbraucher zu gewinnen. Dies konnte – sobald das eige-
ne Gebiet einmal vollkommen erschlossen war – nur geschehen, indem
das eigene Versorgungsgebiet zu Lasten anderer Versorgungsunter-
nehmen ausgedehnt wurde. So versuchten Großunternehmen bei-
spielsweise lukrative Kunden, die in den Randgebieten des Versor-
gungsgebiets eines andern Elektrizitätsversorgungsunternehmens
ansässig waren und von diesem beliefert wurden, abzuwerben.

Eine noch größere Gefahr für die Sicherung des eigenen Versorgungs-
gebiets resultierte daraus, dass die jeweiligen Versorgungsgebiete ei-
nem Flickenteppich glichen. Daher mussten Unternehmen ihre Leitun-
gen durch die Versorgungsgebiete anderer Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen führen, was immer mit der Gefahr verbunden war, dass
über diese Leitungen nicht nur Strom übertragen wurde, sondern,
dass auch entlang der Leitung Schaltstationen aufgebaut wurden,
die auch dazu genutzt wurden, sobald Versorgungsverträge mit Groß-
kunden ausliefen, diese aus den bestehenden Versorgungsstruktu-
ren herauszulösen. Diese Situation führte dazu, dass viele Konflikte
um Leitungsführungen aufbrachen und eskalierten.

Als besonders schwerwiegend erwies sich der Konflikt zwischen dem
Staat Preußen und dem RWE. Als das RWE mit dem preußischen
Staat um die Belieferung der Stadt Frankfurt konkurrierte, verweiger-
te Preußen dem RWE einfach die benötigten Enteignungsrechte – ei-
ne notwendige Bedingung für den Bau der Hochspannungsleitung –
und verhinderte so die Errichtung der Versorgungsleitung, bis Frank-
furt einen Versorgungsvertrag mit dem Staat Preußen abgeschlossen
hatte. Daraufhin erwarb das RWE zusammen mit der Elektrowerke AG
die Aktienmehrheit an der Braunschweigischen-Kohle-Bergwerke AG,
um einen Zugang zu dem preußischen Versorgungsgebiet zu bekom-
men (STERNBURG 1998, S. 80). Im Geschäftsbericht des RWE
1925/26 war zu lesen:

„Wir hatten den gemeinsamen Erwerb in gleicher Weise, wie wir ihn jetzt
mit den Elektrowerken getätigt haben, zunächst dem preußischen Staat
angeboten, der ihn jedoch damals ausschlug. Leider haben wir über-
haupt bisher nicht diejenige Förderung des preußischen Staates erhal-
ten, die wir als größtes öffentliches Unternehmen mit öffentlicher Mehr-
heit hätten erwarten können“ (zitiert nach STERNBURG 1998, S. 80).

Um den Angriff auf sein Versorgungsgebiet abzuwehren, erwarb das
Land Preußen – gewissermaßen als Faustpfand – aus dem zusammen-
brechenden Stinnes-Imperium die Aktienmehrheit an der „Braunkoh-
le-Industrie AG Zukunft“, die das Kraftwerk Weisweiler betrieb. Dieses
Kraftwerk lag in unmittelbar Nähe zum Versorgungsgebiet des RWE.
Nun beabsichtigte die PreußenElektra den Bau einer Leitung, die
das Kraftwerk Weisweiler mit dem Gebiet der PreußenElektra verbin-
den sollte. Der Konflikt eskalierte! Erst durch die Vermittlung der

Reichsregierung konnten die Kontrahenten schließlich den Konflikt
beilegen: Preußen tauschte seine Beteiligung an der „Braunkohle-In-
dustrie AG Zukunft“ gegen die Beteiligung des RWE an der Braun-
schweigischen-Kohle-Bergwerke AG.

Nachdem der Konflikt beigelegt werden konnte, einigten sich RWE und
PreußenElektra über eine Demarkationslinie, welche die Versorgungs-
gebiete der beiden Unternehmen von der Nordseeküste bis nach
Frankfurt säuberlich voneinander schied. Diese Demarkationslinie
wurde vertraglich vereinbart, wobei die Partner darauf achteten, dass
die Demarkationslinie durch „stromdürre“ Gebiete verlief (HENKE
1948, S. 401), so dass der Anreiz, in das fremde Demarkationsgebiet
einzudringen und vertragsbrüchig zu werden, von vornherein nur
sehr gering war. Die Laufzeit des Vertrags betrug 50 Jahre und sicher-
te beiden Unternehmen ihre jeweiligen Versorgungs- und Interessen-
gebiete, mehr noch, der Demarkationsvertrag schloss den wirtschaft-
lichen Wettbewerb im Territorium des Vertragspartners aus und regel-
te Stromlieferungen über die Demarkationslinie hinweg.

Der so entstandene Vertrag wurde als „norddeutscher Elektrofriede“
gefeiert und gewann schnell Vorbildcharakter, wenn es in der Folge um
die Beilegung der Streitigkeiten um Versorgungsgebiete ging. Er wur-
de daher immer wieder in ähnlicher Weise ausgehandelt. Die in den
horizontalen Demarkationsverträgen enthaltene die Formel, sich „oh-
ne Einverständnis der anderen Partei jeder mittelbaren oder un-
mittelbaren elektro-wirtschaftlichen Betätigung im Interessengebiet
der andern Partei“ (STIER 1999, S. 323) zu enthalten, erwies sich als
Zauberformel, da nun Verbindungen zwecks Stromlieferung zwischen
den jeweiligen Netzen geschaffen werden konnten, ohne dass die
Partner Gefahr liefen, das eigene Versorgungsgebiet einem Konkurren-
ten zu öffnen.

Üblicherweise verpflichteten sich seitdem Unternehmen gleicher Stu-
fe in horizontalen Demarkationsverträgen, also jeweils Verbundunter-
nehmen untereinander und Regionalversorger untereinander, Strom
nicht an Kunden im Gebiet des Vertragspartners zu liefern. Ergänzt
wurde der Demarkationsvertrag in der Regel um einen Verbundver-
trag. Dieser regelte Einsatz und Verwendung von Produktions- und
Übertragungskapazitäten. Des weiteren wurden darin die jeweiligen
Zugriffe auf Reserve- und Spitzenlastkapazitäten im Verbundnetz de-
tailliert beschreiben. Die Auswirkung des Elektrofriedens und der
nun in rascher Folge abgeschlossenen Demarkationsverträge darf
nicht unterschätzt werden. Sie ermöglichte Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen erst die Kooperation auf Verbundebene, da das System
der Demarkationsverträge die Vertragspartner von der Sorge befrei-
te, mit der Aufnahme des Verbundbetriebs auch eine Konkurrenzsitu-
ation heraufzubeschwören. Erst indem auf diese Weise ein Gebiets-
schutz innerhalb der Branche der Elektrizitätswirtschaft etabliert
und institutionalisiert werden konnte, war es möglich, die Idee der
Großkraft- und Verbundwirtschaft tatsächlich umzusetzen.

Insbesondere die Institutionalisierung der abgeschlossenen Versor-
gungsgebiete wurde im Zuge der Liberalisierung der Elektrizitätswirt-
schaft erschüttert, aber auch die Idee der Großkraft- und Verbundwirt-
schaft wurde in Frage gestellt. Diese Veränderungen kamen einem exo-
genen Schock für die Elektrizitätswirtschaft gleich.
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4 Die Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft

Eine der wichtigsten Triebfedern der Liberalisierung war die wachsen-
de Verbreitung des neoliberalen Paradigmas in allen westlichen OECD-
Ländern seit dem Ende der 70er Jahre. Kernstück solcher neolibera-
len Politikentwürfe ist regelmäßig das Ziel, möglichtst viele Bereiche
der Ökonomie auf der Grundlage des Marktprinzips zu organisieren.
Dem Markt als Allokationsmechanismus wird eine umfassende Vor-
rangstellung eingeräumt – andere sozio-ökonomische Koordinations-
muster wie Reziprozität oder Redistribution (POLANYI 1997) werden
zurückgedrängt. Selbst in den ordnungspolitischen Bereichen wird ver-
mehrt nach marktlichen Koordinationsmustern Ausschau gehalten
(wie etwa beim CO2-Handel im Umweltschutz). Die Forderung nach ei-
ner Intensivierung marktwirtschaftlicher Prinzipien wurde auch für
die Netzökonomien erhoben: Netzgebundene Infrastruktursysteme
galten nun ebenfalls als marktlich koordinierbar. Angestoßen von
mehr und mehr offensichtlich werdenden ineffizienten Prozessen
und Fehlregulierungen in der Elektrizitätswirtschaft entstand der
Wunsch nach einer Restrukturierung auch der Elektrizitätswirtschaft.
Den entscheidenden Impuls, den nationalstaatlichen Rahmen im Ener-
giebereich aufzugeben und die Energiepolitiken der Mitgliedsstaaten
zu harmonisieren, bildete das in der einheitlichen europäischen Akte
(EEA) verankerte Binnenmarktprogramm der EU. Im Zuge eines sich
seit den 80er Jahren des 20sten Jahrhunderts verschärfenden Stand-
ortwettbewerbs und unter dem Eindruck der beginnenden Deregulie-
rungsmaßnahmen in Großbritannien und in den USA sowie in Anleh-
nung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum
freien Warenverkehr veröffentlichte die Europäische Kommission,
nach Zustimmung des Europäischen Rates zu einem Binnenmarktpro-
gramm, das Weißbuch zur „Vollendung des Binnenmarktes“. Die Um-
setzung der Binnenmarktrichtlinie in nationales (bundesrepublikani-
sches) Recht im Jahr 1998 stellt gewissermaßen eine Deinstitutiona-
lisierung größten Ausmaßes dar. Dieses neue Energiewirtschafts-
recht konfrontierte die elektrizitätswirtschaftlichen Unternehmen
mit einer gänzlich neuen Situation, für die sie zunächst über kein be-
reits institutionalisiertes Reaktionsmuster verfügten. Diese neue Si-
tuation kann in bezug auf die oben dargestellten Basisinstitutionen fol-
gendermaßen charakterisiert werden:

(1) Aufhebung der Gebietsmonopole:
Zwar bleiben die Übertragungs- und Verteilungsnetze nach wie vor bei
den alteingesessenen EVU (Verbundunternehmen) allerdings wurden die
Geschäftsfelder der Stromerzeugung sowie der Handel mit Strom auch
für andere Unternehmen geöffnet. Die Demarkations- und Verbundver-
träge stellen historisch gesehen die wirksamsten Institutionen des
Elektrizitätswirtschaft dar, schlossen sie doch die Konkurrenz der alt-
eingesessenen Unternehmen untereinander und das Eindringen neuer
Anbieter grundsätzlich aus. Daher diente das Verbundnetz bis zu diesem
Zeitpunkt vor allem nur dem freiwilligen Spitzenlastausgleich, der un-
ter vollkommener Respektierung der vorhandenen Gebiets- und Ver-
bundsabsprachen erfolgte. Durch die Aufhebung der Demarkations-
verträge nach Artikel 4 § 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Energie-
wirtschaftsrechts war es möglich, für die jeweiligen Versorgungsgebie-
te zwar (regionale) Netzbetreiber zu benennen, denen die Sicherstellung
des Netzbetriebs obliegt, allerdings müssen diese EVU anderen Unter-
nehmen einen diskriminierungsfreien Netzzugang gewähren. Damit

verfügen sowohl Verteilerunternehmen als auch Sondervertrags- und Ta-
rifkunden über die Möglichkeit, von einem Anbieter ihrer Wahl Strom zu
beziehen. Die Gebietsmonopole wurden zu Fall gebracht.

(2) Liberalisierung des Kraftwerks- und Direktleitungsbaus:
Im neuen deutschen Energiewirtschaftsrecht wurde für den Bau neu-
er Erzeugungs- und Transportanlagen ein Genehmigungsverfahren im
Rahmen des allgemeinen Baurechts gewählt. Danach können alle Unter-
nehmen eine Genehmigung für Kraftwerke bzw. Direktleitungen einfor-
dern. Mit diesen Bestimmungen ist es prinzipiell möglich, dass neue
Stromproduzenten und Netzbetreiber den Markt betreten. Aufgrund der
Überkapazitäten an Kraftwerksleistung ist daher auch mittelfristig mit
dem Abbau von unrentablen Erzeugungskapazitäten zu rechnen.

Aufgrund dieser Deinstitutionalisierungen erwarteten die elektrizitäts-
wirtschaftlichen Experten vor allem den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung, da nun der Kraftwerksbau für neue Marktteilnehmer we-
sentlich erleichtert wurde. Zudem sollte der Preis für elektrische
Energie aufgrund der Marktöffnung sinken und ein international
wettbewerbsfähiges Strompreisniveau etabliert werden. Diese mit
der Liberalisierung verknüpften Hoffnungen haben offensichtlich ge-
trogen: Ein wesentliches Ziel der Liberalisierung lag in der intendier-
ten Preissenkung. Mit dem Mittel des Wettbewerbs sollten die EVU
sich mit Konkurrenzpreisen auseinandersetzen müssen; es wurde
von Politikern und Stromverbrauchern die Erwartung gehegt, dass die
Preise im Zuge der Liberalisierung sinken würden. Ende des Jahres
1998 lagen die Strompreise für Industrieunternehmen im Durch-
schnitt bei etwa 14,17 Pf/kWh; die Preisspanne für Industriestrom war
im Bereich von 10,56 Pf/kWh und 16,14 Pf/kWh angesiedelt. Für den
Bereich der Haushaltskunden variierte der Strompreis zwischen 15
Pf/kWh und 36 Pf/kWh (HANFSTEIN 1999, S. 4).

Unmittelbar nach der Marktöffnung im April 1998 setzte der Wettbe-
werb der Stromerzeuger und Versorger um Großkunden ein, was für
diese einen starken Preisrückgang mit sich brachte. Noch überra-
schender war jedoch der im August 1999 entfesselte Wettbewerb um
Kleinkunden. Neben einer großen Zahl neuer kleiner Versorger, die ver-
suchten, in den Markt einzudringen, wurde der Wettbewerb zunächst
von den Verbundunternehmen angeheizt, die, gestützt auf groß ange-
legte Marketingmaßnahmen, ihre bundesweiten Angebote für Haus-
haltskunden plazierten.

Allerdings war dieser Preisverfall nicht von Dauer. Ab Mitte des Jah-
res 2000 stieg der Strompreis wieder an und erreichte bereits im Jahr
2003 wieder das Niveau von 1998 bzw. überschritt dieses. Seitdem
konnte der Anstieg der Strompreise nicht mehr gebremst werden.7

Innerhalb dieser Preisentwicklung fand ein Ausscheidungswettbe-
werb statt, dem vor allem die neuen Wettbewerber innerhalb der
Branche zum Opfer fielen. Die neuen Unternehmen erreichten ihre effi-
ziente Minimalgröße, die vor allem durch Skaleneffekte beim Strom-
einkauf bedingt wird, nicht schnell genug. Sie konnten ihre Preise auch
nicht weiter senken, um Kunden von etablierten Anbietern zu attrahie-
ren. Daher gab der wohl erfolgreichste bundesweit tätige Stromhänd-
ler, die Yello Strom GmbH, frühzeitig bekannt, dass sie den „break even
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point“ frühestens im Jahr 2003 erreichen könne, auch dieses Ziel wur-
de freilich verfehlt. Yello agiert immerhin weiterhin am Markt, viele der
anderen neuen Anbieter schieden inzwischen aufgrund der unzu-
reichenden Margen aus dem Wettbewerb aus.

Es wurde oft gemutmaßt, dass die Verbundunternehmen mehr oder
weniger planlos in die Phase der Liberalisierung eintraten. So formu-
liert der Spiegel: „Die Preise purzelten um bis zu 40 Prozent, weil die
behäbigen Monopolisten zunächst kopf- und strategielos auf die
neue Situation reagierten und sich mit Kampfpreisen im Markt zu
stellen versuchten.“8 Dies kann man so sehen, allerdings äußert sich
ein Vorstandsmitglied eines westdeutschen Stromproduzenten auch
folgendermaßen über die Herausforderungen der Liberalisierung:
„Wir haben während der ersten Phase der Marktöffnung jeden Tag
viel Geld zugesetzt. Eigentlich sogar zuviel Geld. Dass wir da nicht un-
ruhig geworden sind, dass lag daran, dass wir wussten, der Prozess
ist nicht von Dauer, dass ändert sich wieder und dann ist der am Zug,
der am kostengünstigsten produzieren kann“. Und ein anderes Vor-
standsmitglied aus dem gleichen Unternehmen ergänzt: „Die Preise
müssen wieder steigen. Das muss schon deshalb so sein, weil sonst
die Investitionsvolumina in den nächsten Jahren gar nicht geschultert
werden können. Es geht also mittelfristig nur, wenn die Preise wieder
ein deutlich anderes Niveau erreichen, als sie es zur Zeit haben“
(BLEICHER 2006, S. 271).

Es ist daher zu fragen, ob die Verbundunternehmen nicht auch das Ziel
verfolgten, mit Kampfpreisen den Markt zu bereinigen und die Elek-
trizitätswirtschaft in ihrer überkommenen Struktur zu erhalten. So
wurde seit 2000 die ohnehin schon erhebliche vertikale Konzentration
innerhalb der Branche noch verstärkt. Die Verbundunternehmen betei-
ligen sich an Stadtwerken mit Anteilen von 10 oder 20 Prozent, doch
genügen diese Beteiligungen, um über den damit verbundenen Sitz im
Aufsichtsrat die Beschaffungspolitik dieser Unternehmen zu beeinflus-
sen. Zudem übernehmen die überhöhten Netzentgelte die Rolle der Er-
satzinstitution: Wenn alle alteingesessenen Unternehmen bereit sind,
hohe Netzentgelte zu fordern, wird der Stromtransfer in diese Versor-
gungsgebiete unattraktiv. Es können dann nur Versorgungsunterneh-
men in diese Gebiete liefern, die über eine außerordentlich günstige
Produktionskostenstruktur verfügen – andere Anbieter fallen aus
dem Markt heraus. So lange nun kein alteingesessenes Unternehmen
dieses Spiel defektiert und mit Dumpingpreisen den Zutritt zum Ver-
sorgungsgebiet des Konkurrenten erzwingt, kann eine Marktstruktur
etabliert werden, wie sie auch vor der Liberalisierung existierte. Mit
der Regel, ‘Lässt Du mir meine Kunden, lass ich Dir die Deinen’ sichern
sich die Unternehmen wechselseitig ab und neue Unternehmen halten
sie mit überhöhten Netzentgelten außen vor. Pfaffenberger (zitiert
nach HEURAUX 2004, S. 132) kommt zu dem Schluss, dass „50 Pro-
zent der Betreiber exzessive Durchleitungsentgelte berechnen.“ Die-
se Praxis, so Pfaffenberger, bringt den Unternehmen fast eine halbe
Milliarde Euro jährlich ein. Dass die alteingesessenen EVU die Netz-
nutzungsentgelte missbrauchen, kommt in der entlarvenden Aussage
des Vattenfall-Managers Werner Süß zum Ausdruck. Dieser führt auf
eine Frage, ob nicht eine staatliche Regulierungsbehörde den Netz-
zugang fairer gestalten könne, aus: „Die Behörde muss auch immer

mit etwas Augenmaß auftreten. Beim Thema Netzentgelte darf kein
Unternehmen benachteiligt werden, denn sonst leidet die Ertragslage,
und das könnte auch den Vertrieb schwieriger machen“.9 Zu fragen ist
allerdings, wie denn die Höhe der Netzentgelte mit dem Vertrieb zu-
sammenhängt? Zur Zeit – dies kommt unfreiwillig in der Antwort von
Werner Süss zum Ausdruck – nutzen die Netzbetreiber die Netznut-
zungsentgelte, um die Ertraglage des Unternehmens zu verbessern.
Auf diese Weise kann man nicht nur unerwünschte Konkurrenten au-
ßen vor halten, es kann zudem auch, eine Renditeverbesserung der
EVU erreicht werden.

Im Falle des exogenen Schocks, den die Liberalisierung zweifelsohne
darstellt, erwies sich die bereits erreichte Konzentration innerhalb des
Feldes als überaus hilfreich, um Ersatzinstitutionen zu etablieren. So
wurde die Institution Demarkation (abgeschlossene Versorgungsgebie-
te) kurzerhand durch die Regel des (unausgesprochenen) Konkur-
renzverbotes ersetzt. Diese neue Regel wurde flankiert durch ergän-
zende Maßnahmen, etwa die verschärfte vertikale Integration (Stadt-
werke), eine weitere horizontale Konzentration auf der Ebene der
Verbundunternehmen und den Ausschluss der neuen Wettbewerber
durch überhöhte Durchleitungsentgelte. Es ist den alteingesessenen
Unternehmen bislang hervorragend gelungen, Ersatzinstitutionen zu
entwickeln, die den vormaligen Zustand hinreichend genau reprodu-
zieren. Ob es der seit Juli 2005 tätigen Bundesnetzagentur gelingen
wird, eine umfassendere Deinstitutionalisierung herbeizuführen,
bleibt abzuwarten.
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